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1 Anlass der Änderung  

Die Gemeinde Rötgesbüttel (2.456 Einwohner; Stand 31.12.2021) stellt sich als die nördlichste Ge-

meinde der insgesamt sechs Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Papenteich dar. Gelegen im 

Süden des Landkreises Gifhorn schließen sich die Gemarkungen der Gemeinde Ribbesbüttel im Nor-

den, Adenbüttel im Westen, Vordorf und Meine im Süden sowie Isenbüttel im Nordosten an. 

Aufgrund der Nähe zu den Oberzentren Braunschweig und Wolfsburg und zum Mittelzentrum Gif-

horn verzeichnete der Ort Rötgesbüttel in den vergangenen Jahrzehnten ein starkes Wachstum. In 

den letzten 50 Jahren ist die Einwohnerzahl von 977 Einwohnern im Jahr 1970 auf 2.456 Personen im 

Jahr 2021 angestiegen, was einer Zunahme von ca. 150 % entspricht. Die große Attraktivität als 

Wohnstandort beruht dabei im Wesentlichen auf der verkehrsgünstigen Lage im Zuge der B4 und im 

Verlauf der Regionalbahnstrecke Braunschweig-Uelzen. Durch den Ausbau des Bahnhofes in Rötges-

büttel und eine damit verbundene höhere Taktung des Zugverkehrs wurde die Anbindung an den 

schienengebundenen ÖPNV zuletzt weiter aufgewertet. Außerdem begründen die im Ort vorhande-

nen sozio-kulturellen Einrichtungen (u.a. Bürgerhalle, Kirche, Kindergarten, Grundschule, Vereine) 

und die durch Lebensmittelmarkt, Bäckerei und Fleischerei bestehenden Versorgungsmöglichkeiten 

eine funktionale Grundausstattung.  

Die Nachfrage nach Bauland hat sich im ländlichen Raum in der Vergangenheit vor allem auf die Be-

reitstellung von Baugrundstücken für eine Einzel- oder eine Doppelhausbebauung beschränkt. Durch 

die enorm gestiegenen Baukosten, aber auch durch den demografischen Wandel zeichnet sich neu-

erdings aber auch ein steigendes Interesse an Wohnungen bzw. an der Bereitstellung von Mietwohn-

raum am Standort ab. Diese Nachfrage ergibt sich einerseits aus der älteren Bevölkerung, die nicht 

mehr in einem großen Einzelhaus oder auf einer früheren Hofstelle leben können, die aber gleichzei-

tig gerne in der gewohnten Umgebung und damit innerhalb des Dorfes verbleiben wollen. Zum ande-

ren gibt es auch zahlreiche junge Erwachsene, die weiterhin gerne in Rötgesbüttel wohnen möchten, 

für die aber nach dem Auszug aus dem Elternhaus kaum geeigneter Wohnraum zur Verfügung steht. 

Im Moment muss bei der Wohnungssuche auf die benachbarten Ortschaften und Großstädte ausge-

wichen werden.  

In der Vergangenheit wurden die hohen Zuwachsquoten einseitig durch eine stetige Bereitstellung 

von neuen Baugebieten am Ortsrand gewährleistet. Auch mittelfristig ist eine weitere Siedlungsent-

wicklung im Süden des Ortes vorgesehen. Zeitgleich verfolgt die Gemeinde neuerdings aber auch 

eine Aktivierung von zusätzlichen Bauflächen innerhalb des Siedlungsbestandes. Im Sinne der Nach-

haltigkeit sollen innerörtliche Flächenpotentiale erschlossen werden, um dem Verbrauch von Flächen 

und Ressourcen am Siedlungsrand zumindest einzudämmen. Unter diesem Aspekt wurde im Rahmen 

des Förderprogrammes der Dorfentwicklung ein Baulücken- und Leerstandskataster angelegt, in dem 

geeignete Flächen zur Nachverdichtung bzw. zur Innenentwicklung aufgenommen wurden. Bei Ver-

fügbarkeit kann die Gemeinde somit vergleichsweise zügig entsprechende planerische Schritte einlei-

ten.  

In diesem Sinne wird auch der vorliegende Bebauungsplan entwickelt, der die in der Flur 6 der Ge-

meinde Rötgesbüttel gelegenen Flurstücke 25/19 – 25/20 und 25/21 umfasst. Die drei bisher nicht 

bebauten Grundstücke befinden sich im östlichen Siedlungsbereich des Ortes und grenzen an die 

kommunalen Straßen Wiesenweg und Masch an. Umgebend schließt sich im Norden, im Osten und 

im Südwesten eine charakteristische Wohnbebauung der vergangenen Jahrzehnte an. Im Nordwes-
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ten lagert sich dagegen eine Grünfläche an, die einst einem landwirtschaftlichen Betrieb zugeordnet 

war und die heute als Lagerplatz dient. Südlicherseits besteht eine Fläche mit einem Regenwasser-

rückhaltebecken.  

Das 2.715 m² große Plangebiet stellt sich als Bestandteil des Bebauungsplanes Ochsenberg-Masch 

dar, der seit 1995 auf den drei Grundstücken eine bauliche Entwicklung wie auf den umgebenden 

Grundstücken ermöglicht. Aus verschiedenen Gründen ist im Plangebiet eine bauliche Entwicklung 

bisher nicht vorgenommen worden. Die Flächen wurden bis vor kurzer Zeit etwa ein Jahr lang als 

Lagerplatz für die Erneuerung des Straßenzuges Masch genutzt.  

Nunmehr ist eine wohnbauliche Entwicklung u.a. mit der Errichtung eines Mehrgenerationenhauses 

und der damit verbundenen Bereitstellung von mehreren Wohneinheiten unterschiedlicher Größe 

vorgesehen. Die im bestehenden Bebauungsplan vorgegebenen Maßgaben zur maximalen Überbau-

barkeit der Grundstücksfläche stehen aber der beabsichtigten verdichteten Bebauung entgegen.  

Mit der vorliegenden 2. Änderung des Bebauungsplanes verfolgt die Gemeinde das Ziel, die betref-

fenden planungsrechtlichen Maßgaben für eine zeitgemäße wohnbauliche Nutzung der Grundstücke 

zu ändern. Dieses steht im Einklang mit dem städtebaulichen Ziel der Nachverdichtung, was im vor-

liegenden Fall die Aufstellung als Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB rechtfer-

tigt.  

 

Amtliche Karte (Quelle: LGLN) mit verzeichnetem Planbereich (gestrichelt)  
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Planbereich (Strichlinie) des Bebauungsplanes im Luftbild (Quelle LGLN, 2023) 

Die Ausweisung erfolgt konform mit der vom Gesetzgeber beabsichtigten bevorzugten Aktivierung 

von vorhandenen Brachflächen oder von gering verdichteten innerörtlichen Flächen gegenüber flä-

chenhaften Erweiterungen am Siedlungsrand. Somit wird einerseits einer weiteren baulichen Ent-

wicklung am Ortsrand zu Lasten der Belange von Naturschutz, aber auch der Landwirtschaft, begeg-

net; andererseits wird der innerörtliche Bereich als vielfältiger Funktionsraum weiter bzw. wiederbe-

lebt.  

 

2 Zum Verfahren 

Mit dem am 01.01.2007 in Kraft getretenen § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) 

werden die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung verfahrensrechtlich 

erleichtert bzw. vereinfacht.  

Im vorliegenden Fall handelt es sich um die bauliche Entwicklung einer bisher unbebauten Fläche, die 

von bestehender Bebauung innerhalb der geschlossenen Ortslage umgeben ist. Durch die geplante 

bauliche Verdichtung dieser Freifläche wird eine bauliche Erweiterung am Rande der geschlossenen 

Ortschaft vermieden. Planungsrechtlich ist die neu beplante Fläche bereits als Baugebiet ausgewie-

sen. Der seit 1995 rechtskräftige Bebauungsplan Ochsenberg-Masch II definiert hier ein einge-

schränktes Dorfgebiet. Da der vorliegende Bebauungsplan somit im gesamten Umfang baurechtlich 

dem Innenbereich zuzurechnen ist, ist eine wesentliche Voraussetzung des § 13a BauGB erfüllt.  

Zudem weist er mit den Festsetzungen zur Grundflächenzahl und der zur Verfügung stehenden Brut-

tobaulandfläche ein weiteres wichtiges Kriterium gem. § 13a BauGB auf, das zu einer Vereinfachung 
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des Verfahrens beiträgt; denn der Bebauungsplan umfasst eine maximal überbaubare Fläche (vgl. 

Kapitel 5) von insgesamt lediglich 1.086 m² (2.715 m² (Wohngebiet) x 0,4 (max. GRZ). Dabei bleiben 

die Überschreitungsmöglichkeiten gem. § 19 Abs. 4 BauNVO sowie die umgebenden erschließenden 

Verkehrsflächen unberücksichtigt. Die maximal überbaubare Fläche beträgt im Baugebiet damit 

deutlich weniger als der in § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB angeführte Grenzwert von 20.000 m² Grundflä-

che.  

Auch liegen gem. § 13a BauGB keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 

Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter vor: Das Vorhaben unterliegt keiner Pflicht zur Umwelt-

verträglichkeitsprüfung; zudem wird hier kein Natura 2000-Gebiet nach dem Bundesnaturschutzrecht 

beeinträchtigt. In unmittelbarer Umgebung bestehen keine entsprechenden Schutzgüter; das 

nächstgelegene FFH-Gebiet „Maaßeler Lindenwald“ im Südwesten weist einen Abstand von mind. 

0,5 km auf. Aus dem deutlichen Abstand, der bisherigen und der geplanten Nutzung sowie der (ein-

geschlossenen) Lage und der (geringen) Größe des Plangebietes lassen sich keine Anhaltspunkte zur 

Beeinträchtigung dieses Schutzgebietes ableiten. Weiterhin ergeben sich durch das Plangebiet keine 

Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 

1 BImSchG. 

Im Zuge der Aufstellung von Bauleitplänen sind gem. § 1a Abs. 2 BauGB sowie §§ 13 ff BNatSchG 

Eingriffe soweit möglich zu vermeiden bzw. zu minimieren. Bei nicht vermeidbaren, erheblichen Be-

einträchtigungen durch den Eingriff ist ein entsprechender Ausgleich oder Ersatz zu erbringen oder, 

soweit dies nicht möglich ist, ein Ersatz durch Geld zu leisten. Hierfür ist nach § 11 BNatSchG im 

Grünordnungsplan auf den Zustand von Natur und Landschaft einzugehen und die Berücksichtigung 

der Belange des Naturschutzes darzustellen. Die grünordnerischen Belange sind nach § 1a Abs. 3 und 

§ 9 BauGB als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich zu regeln. 

Die geplante, in einem höheren zulässigen Maß verdichtete Bebauung im Baugebiet stellt aufgrund 

der damit zwangsläufig verbundenen Veränderungen von Gestalt und Nutzung der Grundfläche gem. 

§ 13 BNatSchG einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Demzufolge wäre für die gegenüber dem 

ursprünglichen Bebauungsplan mögliche zusätzliche Verdichtung die Eingriffsregelung gem. § 15 

BNatSchG durchzuführen. Da der vorliegende Bebauungsplan jedoch die Kriterien für ein beschleu-

nigtes Verfahren gem. § 13a BauGB erfüllt, gelten nach § 13a Abs. 2 BauGB auch die Erleichterungen 

des vereinfachten Verfahrens gem. § 13 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 BauGB:  

➢ Gem. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 

Abs. 1 BauGB sowie auf die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der 

Nachbargemeinden gem. § 4 Abs. 1 BauGB verzichtet. 

➢ Gem. § 13 Abs. 3 wird außerdem von der Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB, vom Um-

weltbericht gem. § 2a BauGB und von der Angabe in der öffentlichen Bekanntmachung zur 

Planauslage gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen ver-

fügbar sind, abgesehen. Zudem findet die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung keine An-

wendung; die Eingriffe gelten in diesem Fall nach § 1a Abs. 3 Satz 2 BauGB als bereits vor der 

planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.  

Unbeeinträchtigt davon ist aber der Artenschutz gem. §§ 44 BNatSchG zu gewährleisten, was in die-

sem Falle ein Artenschutz-Gutachten erforderlich macht. Um auf eine dem natürlichen Standort an-

gemessene und damit dorftypische Bepflanzung auf den Grundstücken hinzuwirken, wird darüber 

hinaus die Auswahl von entsprechend standortgerechten bzw. heimischen Gehölzen empfohlen. 
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3 Vorgaben und bestehender Bebauungsplan  

Im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) 2008 für den Regionalverband Großraum Braun-

schweig ist der beplante Bereich - wie das gesamte Gebiet der Ortslage von Rötgesbüttel - als Sied-

lungsbereich gekennzeichnet (vgl. nachfolgende Darstellung; hier flächenhaft grau eingetragen). Auf-

grund seiner geringen Größe bzw. Einwohnerzahl ist dem Ort keine zentralörtliche Funktion zugewie-

sen. Hinsichtlich einer vertretbaren Siedlungsentwicklung unterliegt der Ortsteil gem. dem RROP 

somit der sog. Eigenentwicklung, die den Orientierungswert von 3,5 Wohneinheiten pro Jahr und pro 

1000 Einwohnern nicht überschreiten soll. Bei einer Einwohnerzahl von derzeit 2.456 Einwohnern 

und einem Planungshorizont von zehn Jahren errechnet sich danach ein Potenzial von zusätzlich ca. 

85 Wohneinheiten für die gesamte Gemeinde.  

Aufgrund seiner Lage an der Siedlungsachse Braunschweig - Gifhorn und dem Anschluss an die regio-

nale Bahnlinie Braunschweig – Uelzen wird dem Ort aber raumordnerisch eine gewisse Überschrei-

tung der Orientierungswerte zugestanden. Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung eines erwei-

terten Planungshorizontes wird derzeit ein großes Baugebiet (Südfeld II) im Süden der Ortslage ent-

wickelt.  

Auf die begrenzte Anzahl der neu entwickelbaren Wohneinheiten ist das Plangebiet des vorliegenden 

Bebauungsplanes allerdings nur teilweise anrechenbar. Mit der Rechtskraft des ursprünglichen Be-

bauungsplanes ist bereits eine Überbauung und damit eine Bereitstellung von zusätzlichen Wohnein-

heiten im Plangebiet abgegolten. Durch die mit der 2. Änderung beabsichtigten erhöhten baulichen 

Verdichtung kann nunmehr eine erhöhte Anzahl von max. 3 Wohneinheiten angenommen werden. 

Entsprechend der zeichnerischen Darstellung des RROP ist Rötgesbüttel von zahlreichen Funktions-

bereichen umgeben, die sich teilweise überlagern. Während das Vorbehaltsgebiet eine unverbindli-

che Gebietskategorie darstellt, verbinden sich mit der Darstellung als Vorranggebiet konkrete und 

verbindliche Maßgaben, die u.a. im Rahmen der Bauleitplanung aufzugreifen sind.  

Rötgesbüttel ist von ausgedehnten Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft umgeben (vgl. nachfol-

gende Darstellung; hier flächenhaft beigefarben eingetragen). Eingelagert ist im Norden die Niede-

rungsfläche im Zuge der Ausbütteler Riede, die als ein Vorranggebiet für Natur und Landschaft darge-

stellt ist (hellgrüne Fläche mit dicht gestellten senkrechten dunkelgrünen Streifen). Umgeben von 

Siedlungsflächen besteht auch im westlichen Bereich der Ortslage ein entsprechend gekennzeichne-

ter Niederungsbereich. 

Die nordwestlich und nordöstlich von Rötgesbüttel liegenden Waldflächen sind als Vorbehaltsgebiete 

für Natur und Landschaft dargestellt (hellgrüne Fläche mit weit auseinander gesetzten senkrechten 

dunkelgrünen Streifen). Im Südwesten der Gemarkung ist eine derzeit landwirtschaftlich genutzte 

Fläche als ein Vorbehaltsgebiet zur Vergrößerung des Waldanteils verzeichnet (hellgrüne Fläche mit 

dunkelgrünen Punkten).  

Südöstlich von Rötgesbüttel ist ein ausgedehnter Bereich als Vorranggebiet Freiraumfunktion darge-

stellt (parallel geführte dunkelgrüne und hellgrüne Linien). Neben der Kennzeichnung der landwirt-

schaftlichen Flächen als entsprechende Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft sind kleinere Land-

schaftsbestandteile (Wald, Gehölze, Gewässer) als Vorbehalts- oder auch als Vorranggebiet für Natur 

und Landschaft markiert.  

Als Sitz der Samtgemeindeverwaltung ist das etwa 2 km südlich gelegene Meine als Grundzentrum 

dargestellt. Der Hauptort übernimmt zentrale Versorgungsaufgaben für das gesamte Gemeindege-
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biet und weist wichtige soziale und kulturelle Einrichtungen auf. Ein weiteres Grundzentrum ist der 

namensgebende Hauptort der etwa 3 km nordöstlich gelegenen Nachbargemeinde Isenbüttel. Das 

Mittelzentrum Gifhorn befindet sich rd. 10 km nördlich von Rötgesbüttel, während das Oberzentrum 

Braunschweig im Süden rd. 15 km entfernt liegt.  

Die Bundesstraße B 4 (Gifhorn – Braunschweig) stellt die wichtigste Verkehrsverbindung dar. Der 

aktuelle Verlauf wird dabei raumordnerisch keine Bedeutung beigemessen; allerdings ist bereits ein 

Vorranggebiet für eine vierstufige Hauptverkehrsstraße östlich des Siedlungsgebietes entlang des 

neuen Verlaufes der B 4 zur Umgehung der Orte Ausbüttel, Rötgesbüttel und Meine verzeichnet ro-

tes (Linienpaar). Weiterhin sind die Eisenbahnstrecke sowie der Haltepunkt (mittlerweile Bahnhof) in 

Rötgesbüttel als Vorranggebiete gekennzeichnet, was ihre verkehrliche Bedeutung unterstreicht. 

 

 

Ausschnitt aus dem RROP (Regionalverband Großraum Braunschweig, 2008) 
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Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Papenteich (Darstellung aus dem Flä-

chennutzungsplanportal des Regionalverbandes Großraum Braunschweig; ohne Maßstab) mit ver-

zeichnetem Plangebiet (weiße Strichlinie) 

 

In der derzeit wirksamen Fassung des Flächennutzungsplanes für die Samtgemeinde Papenteich 

(Stand: 10. Änderung) ist das Plangebiet als gemischte Baufläche (M) dargestellt. Das alte Ortszent-

rum, aber auch die frühen Ausbaubereiche sind gemäß ihrer zunächst durch Landwirtschaft, Hand-

werk, Gewerbe und Wohnen geprägten Nutzung als gemischte Bauflächen gem. § 1 BauNVO darge-

stellt. Entsprechend ist auch der größte Bereich östlich der Bundesstraße gekennzeichnet sowie die 

nordwestlich gelegene Siedlung um den Sandkamp. Die jüngeren Siedlungsgebiete befinden sich im 

Nordosten und im Südwesten und sind vor allem als Wohnbauflächen deklariert. Markant stellen sich 

zudem die Sonderbauflächen südlich des alten Ortskernes dar, die wesentliche Einrichtungen des 

sozio-kulturellen Angebotes für Rötgesbüttel umfassen.   

Nördlich und östlich des Ortskernes entstand in den 1960er Jahren das Baugebiet Ochsenberg-

Masch. Mitte der 1990er Jahre wurde der östlich der B 4 gelegene Teil dieser Fläche mit den Bebau-

ungsplan Ochsenberg-Masch II überplant.  

Im ursprünglichen Bebauungsplan wurde die Festlegung der baulichen Nutzungsart wesentlich von 

dem landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieb bestimmt, dessen Standort etwa 50 m südwestlich 
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des heutigen Plangebietes lag. Die rückwärtigen, teils als Lager genutzten Grünflächen grenzten als 

sog. Grashof dabei im Nordwesten auf einer Länge von ca. 35 m an das Plangebiet an. Trotz der im 

nahen Umfeld bestehenden Wohnfunktion wurde der südwestliche Teil des ursprünglichen Bebau-

ungsplanes deshalb als eingeschränktes Dorfgebiet (gem. § 5 BauNVO) deklariert, in dem lediglich die 

Tankstellen als Nutzungsart (gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9 BauNVO) und (gem. § 5 Abs. 3 BauNVO) aus-

nahmsweise zulässige Vergnügungsstätten ausgeschlossen wurden.  

Aber auch der nördliche und der östliche Teil – und damit das aktuelle Plangebiet – wurden im ur-

sprünglichen Bebauungsplan als eingeschränktes Dorfgebiet festgesetzt. Neben den Tankstellen und 

Vergnügungsstätten wurden hier das Wohnen störende Gewerbebetriebe sowie landwirtschaftliche 

Haupterwerbsbetriebe ausgeschlossen. Dagegen war eine gezielte Ansiedlung von Nebenerwerbs-

stellen oder auf die Selbstversorgung ausgerichteten Wohneinheiten beabsichtigt. In der Folgezeit 

kam es allerdings zu einer ergänzenden Ansiedlung von Gebäuden mit einer charakteristischen 

Wohnfunktion, während die das aktuelle Plangebiet bildenden Flurstücke 25/21, 25/20 und 25/19 

aus unterschiedlichen Gründen bis heute von einer hier möglichen Bebauung ausgenommen blieben.  

Der ursprüngliche Bebauungsplan wurde 2002 in seinem nördlichen Bereich im Rahmen der Aufstel-

lung des Bebauungsplanes Ostfeld überplant. Wesentlicher Inhalt dieser 1. Änderung war dabei die 

Festsetzung einer verkehrlichen Verbindung in das nördlich gelegene neue Baugebiet. 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich aus naturschutzrechtlicher Vorgabe keine nach dem Nie-

dersächsischen Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) geschützten oder 

durch den Landschaftsrahmenplan Landkreis Gifhorn (1993) vorgeschlagenen Schutzgebiete und –

objekte, keine FFH- und auch keine Vogelschutzgebiete.  

Geschützte Flächen oder Objekte befinden sich in einer gewissen Entfernung zum Plangebiet. Inner-

halb von Rötgesbüttel sind zwei in der Dorfstraße gelegene Großbäume (Eiche und Robinie) als Na-

turdenkmale ausgewiesen (§ 21 NAGBNatSchG). Westlich des Ortes befindet sich im Maaßeler Lin-

denwald mit der Burkhards Eiche ein weiteres Naturdenkmal. In einer Entfernung von rd. 700 m zum 

Ortsrand erstreckt sich hier das Landschaftsschutzgebiet Papenteich und Schweineholz (§ 19 NAGB-

NatSchG), welches das FFH-Gebiet und Naturschutzgebiet Maaßel (§ 16 NAGBNatSchG) umschließt. 

Vogelschutzgebiete sind in der Umgebung des Plangebietes nicht ausgewiesen. 

Im Plangebiet sind Altlasten und Auswirkungen von Altlasten sowie das Vorhandensein von Boden-

denkmalen nicht bekannt. Nach durchgeführter Luftbildauswertung durch das LGLN wird im Plange-

biet keine Kampfmittelbelastung vermutet. Das Plangebiet liegt nicht im Bereich von historischem 

Bergbau; und es liegen keine aufrechterhaltenen Rechte und Verträge gem. § 149 ff. Bundesbergge-

setz vor.  

 

4 Städtebauliche Konzeption und Konfliktpotentiale 

Bauliche Nutzung 

Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Flächennutzung ist die Ausweisung eines Allgemeinen 

Wohngebietes (WA) gem. § 4 BauNVO vorgesehen. Diese Festsetzung folgt allerdings nicht der Dar-

stellung im Flächennutzungsplan, der den Planbereich als gemischte Baufläche (gem. § 1 BauNVO) 

darstellt.  
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Die Entwicklung des Bebauungsplanes Ochsenberg-Masch II – 2. Änderung erfordert somit eine Än-

derung des vorbereitenden Bauleitplanes; denn gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne 

grundsätzlich aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Da aber der Bebauungsplan gem. § 13a 

BauGB aufgestellt wird, kann in diesem Fall mit Verweis auf § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB die Anpassung 

des Flächennutzungsplanes im Wege einer Berichtigung in einem folgenden Verfahren vorgenom-

men werden. 

Im ursprünglichen Bebauungsplan wurde die Festlegung der baulichen Nutzungsart wesentlich von 

dem landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieb bestimmt, dessen Standort etwa 50 m südwestlich 

des heutigen Plangebietes lag (siehe Kap. 3). Für den nordöstlichen Teilbereich, in dem auch das ak-

tuelle Plangebiet liegt, wurde dabei die Nutzungsart als eingeschränktes Dorfgebiet definiert. Neben 

den Tankstellen und Vergnügungsstätten wurden hier das Wohnen störende Gewerbebetriebe sowie 

landwirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe ausgeschlossen. 

Abgesehen von der Tatsache, dass die Festlegung eines Dorfgebietes unter Ausschluss der bestim-

menden Nutzungsart planungsrechtlich als fragwürdig einzuordnen ist, hat sich in diesem Teil des 

ursprünglichen Baugebietes in den Folgejahren aber eine Bebauung entwickelt, deren bauliche Nut-

zung dem eines Allgemeinen Wohngebietes (gem. § 4 BauNVO) gleichkommt.  

Eine entsprechende Nutzungsausrichtung ist nunmehr auch im aktuellen Plangebiet absehbar. Da die 

Fläche - insbesondere nach Aufgabe des südwestlich gelegenen landwirtschaftlichen Betriebsstan-

dortes - keiner direkten landwirtschaftlichen Prägung unterliegt, muss von der im ursprünglichen 

Bebauungsplan erfolgten Ausweisung als eingeschränktes Dorfgebiet (gem. § 5 BauNVO) abgesehen 

werden.  

Entsprechend der umgebend vorhandenen und im Plangebiet zu erwartenden Nutzungsausrichtung 

wird deshalb die bauliche Nutzung als Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO ausgewiesen. Die 

gem. § 4 Abs. 2 BauNVO zulässige Nutzungen mit der Versorgung dienenden Läden, Schank und Spei-

sewirtschaften sollen im Plangebiet ausgeschlossen werden, um die Wohnqualität im neuen Quartier 

so wenig wie möglich z.B. durch ein zusätzliches Verkehrsaufkommen oder durch fremdartige Nut-

zungen zu beeinträchtigen. Die gem. § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Gartenbaubetrie-

be und Tankstellen werden untersagt, da die verursachten Emissionen, die Wohnqualität in den 

Quartier zu sehr einschränken würden (vgl. Textliche Festsetzungen Nr. 1).  

Die neuen Grundstücke sollen keine übermäßig flächenhafte Überbauung mit sich bringen, was zur 

Festsetzung einer Grundflächenzahl von maximal 0,4 führt. Im Gegensatz zum ursprünglichen Be-

bauungsplan wird die Überbauung mit Nebenanlagen auf den maximal möglichen Faktor von 50 v.H. 

auf ein örtlich übliches Maß angehoben (vgl. Textliche Festsetzungen Nr. 3). 

Die Anzahl der Vollgeschosse bleibt mit Verweis auf die umgebend bestehende, den Ortskern prä-

gende Altbebauung auf ein Maß von zwei begrenzt, zusätzlich werden zur höhen- bzw. maßstabsge-

rechten Einfügung in die bauliche Umgebung Vorgaben zur max. Trauf- und Firsthöhe entwickelt (vgl. 

Textliche Festsetzungen Nr. 2). Dadurch wird sich eine ein- bis zweigeschossige Bauweise ergeben, 

wobei die Geschossflächenzahl von max. 0,6 der Entstehung übermäßig voluminöser Gebäudeeinhei-

ten Einhalt gebietet.  

Um den Ortscharakter zu erhalten und mit Blick auf die umliegenden Bebauungspläne wird eine Ört-

liche Bauvorschrift über die Gestaltung baulicher Anlagen zum ursprünglichen Bebauungsplan er-
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gänzt. Die ÖBV schreibt dabei ausschließlich die Dachgestaltung vor, um Fremdkörper zu verhindern 

und ein einheitliches Ortsbild sicherzustellen.  

Die zurzeit brach liegenden Flächen umfassen keine zu schützende biologische Vielfalt dar, weil zu-

mindest die südlichen beiden Grundstücksflächen in den vergangenen Monaten als Lagerplatz für das 

Bauvorhaben zur Erneuerung der Straße Masch gedient haben. Die ursprüngliche Grünfläche weist 

eine entsprechende Überprägung auf; derzeit sind weite Teile als Oberboden- oder als Schotterfläche 

ausgebildet. Größere Gehölze finden sich am nordwestlichen Rand der Fläche mit einem großkroni-

gen Laubbaum und einem größeren Strauchgehölz, die möglichst zu erhalten wären.  

Verkehrliche Erschließung 

Das Baugebiet wird über die kommunalen Straßenräume Wiesenweg und Masch erschlossen. Über 

die Masch wird ein Anschluss an die Hauptstraße im Zuge der Ortsdurchfahrt der B4 ermöglicht. In-

nerhalb des Wohngebietes ist eine verkehrsberuhigte Zone mit einen Tempolimit von 30 km/h be-

schildert. Beide Straßen werden hauptsächlich von Anliegern genutzt und weisen lediglich eine un-

tergeordnete Erschließungsfunktion auf. Unabhängig davon kann es im Plangebiet aber zu Immissio-

nen in Form von Lärm, Stäuben und Gerüchen kommen, die durch das Passieren der anliegenden 

Straßenräume durch landwirtschaftlichen Verkehr hervorgerufen werden (vgl. Hinweise Nr. 8). 

 

5  Flächenbilanz 

Plangebiet gesamt:         2.715 m² 

Private Grundstücksflächen: 

Allgemeines Wohngebiet (WA):        2.715 m² 

 

6 Festsetzungen des Bebauungsplanes 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

Gem. § 9 Abs 1 Nr. 1 BauGB wird als Art der baulichen Nutzung ein Allgemeines Wohngebiet festge-

setzt, das gem. § 4 Abs. 1 BauNVO vorwiegend dem Wohnen dient. Im Unterschied zu einem Reinen 

Wohngebiet (gem. § 3 BauNVO) können hier Bereiche entstehen, die zwar vorwiegend dem Wohnen 

dienen, in welchen jedoch auch andere mit einer Wohnnutzung vereinbarte und verträgliche Nut-

zungen untergebracht werden können.  

Mit der Zulassung auch anderer Nutzungen soll eine gewisse mit der Wohnnutzung verträgliche Nut-

zungsmischung ermöglicht werden. Dadurch können allgemeine städtebauliche Ziele wie kurze in-

nerörtliche Erreichbarkeit, Sicherung der Grundversorgung, Schaffung von Arbeitsplätzen im näheren 

Wohnumfeld zumindest teilweise erreicht werden. Dabei werden Entwicklungsmöglichkeiten auch in 

mittel- bis langfristiger Sicht geschaffen. Da ein Bebauungsplan grundsätzlich zeitlich unbegrenzt gilt, 

muss er auch Raum für Entwicklungen schaffen, die möglicherweise in einigen Jahren noch aktueller 

werden als heute (Zunahme der Telearbeit, Zunahme von Teilzeitarbeitsplätzen, Zunahme der älte-

ren Bevölkerung etc.). 
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Damit sind neben dem Wohnen auch andere Nutzungen zulässig, so dass der Wohncharakter nicht 

dieselbe hohe Priorität genießt wie beim Reinen Wohngebiet. Störungen von außen sind in gewissem 

Maß zu dulden. Um jedoch die Wohnqualität der vorgesehenen Grundstücke und auf den bestehen-

den benachbarten Grundstücken möglichst nicht zu beeinträchtigen und auch ein unverhältnismäßig 

hohes Verkehrsaufkommen zu vermeiden, sind die Ausnahmen Nrn. 4 und 5 nach § 4 Abs. 3 BauNVO 

(Gartenbaubetriebe und Tankstellen) gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht zulässig. Betriebe des Be-

herbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe sowie Anlagen für Verwaltungen 

bleiben als Ausnahmen aber möglich.  

Aus gleichem Grund werden der Versorgung des Gebietes dienende Läden sowie Schank- und Spei-

sewirtschaften gem. § 1 Abs. 7 Nr. 1 BauNVO ausgeschlossen. Nicht störende Handwerksbetriebe 

sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke bleiben aber 

gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO generell zulässig (vgl. Textliche Festsetzungen Nr. 1) 

 

6.2 Maß der baulichen Nutzung 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Die Grundflächenzahl (§ 19 Abs. 1 BauNVO) gibt an, wie viele Quadratmeter Grundfläche je Quad-

ratmeter Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. Die zulässige Grundfläche 

ist nach § 19 Abs. 2 BauNVO der nach Absatz 1 errechnete Anteil des Baugrundstückes, der von bau-

lichen Anlagen überdeckt werden darf. Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche ist nach § 19 

Abs. 3 BauNVO die Fläche des Grundstückes maßgebend, die als Bauland ausgewiesen ist. Die danach 

zu berücksichtigen baulichen Anlagen umfassen die Baukörper der Hauptnutzung und die Terrassen-

flächen. 

Im Plangebiet wird die Grundflächenzahl (GRZ) mit 0,4 festgesetzt, was der empfohlenen Obergrenze 

von 0,4 für ein Allgemeines Wohngebiet (nach § 17 Abs. 1 BauNVO) entspricht. Konform zur Vorgabe 

im ursprünglichen Bebauungsplan weist die Bebauung auf den umgebenden Grundstücken dagegen 

eine Überbauung mit einer GRZ von 0,3 auf - zzgl. weiteren Anteilen, die von Nebenanlagen gem. § 

19 Abs. 4 BauNVO überbaut sind.  

Mit der Erhöhung der Grundflächenzahl auf den Faktor 0,4 werden einerseits die im alten, südwest-

lich dem Plangebiet vorgelagerten Ortskern vorhandenen baulichen Dichtewerte aufgegriffen. Ande-

rerseits soll dadurch auf den Grundstücken des Plangebietes eine gezielte bauliche Ergänzung zuge-

lassen werden, um bauliche Erweiterungen oder Neubauten im Sinne der Innenentwicklung zu er-

möglichen und damit einem übermäßigen Flächenverbrauch am Ortsrand entgegenzuwirken.  

Die geplante verdichtete Bebauung (u.a. als Mehrgenerationenhäuser) berücksichtigt dabei den 

Wunsch vieler Bauwilliger nach einer Wohnung mit relativ kleinen, individuell zu gestaltenden Frei- 

bzw. Gartenflächen. Gleichzeitig wird so einem möglichen Angebot an Mietwohnungen für Ein- oder 

Zweipersonenhaushalte Vorschub geleistet; denn auch der ländliche Raum weist eine zunehmende 

Nachfrage aus der jüngeren sowie der älteren Generation auf. Gleichzeitig sind heute deutlich gerin-

gere Grundstücksgrößen als noch vor einigen Jahrzehnten nachgefragt, als die Flächen noch vielfach 

als großflächige Nutzgärten fungierten oder als weitläufige Ziergärten der Repräsentation dienten.  
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In Verbindung mit der Festsetzung der GRZ wird für das Plangebiet weiterhin bestimmt, dass die 

Grundfläche mit den unter § 19 Abs. 4 Nr. 1 und 2 BauNVO benannten Anlagen um bis zu 50 von 

Hundert (v.H.) überschritten werden darf. Aufgrund dieser wesentlichen Änderung wird diese Maß-

gabe, die gem. § 19 Abs. 4 BauNVO grundsätzlich gegeben ist, mit der Textlichen Festsetzung Nr. 3 

gesondert herausgestellt. Unter gesonderter Berücksichtigung z.B. des erhöhten Bedarfes an Grund-

flächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten können im Plangebiet somit bis zu 60 v.H. 

der Grundstücksfläche einer Versiegelung unterliegen. 

Auch diese Maßgabe korrespondiert mit der erhöhten Ausnutzung der innerhalb des Ortes liegenden 

und für die bauliche Entwicklung vorgesehenen Grundstücksfläche im Sinne der Nachverdichtung. 

Eine entsprechend über das Maß der GRZ hinausgehende ergänzende Versiegelungsquote stellt nach 

§ 19 Abs. 4 BauNVO den Regelfall dar. Dagegen sah der ursprüngliche Bebauungsplan eine Über-

schreitung der GRZ um bis zu 20 v.H. nur für den Fall vor, wenn die zusätzlich versiegelten Flächen 

wasserdurchlässig hergestellt worden sind. 

Die städtebauliche Verträglichkeit der erhöhten Versiegelungsquote im Plangebiet erweist sich ins-

besondere durch den Aspekt als erfüllt, dass eine Versickerung oder aber eine gedrosselte Abgabe 

des auf den versiegelten Flächen anfallenden, nicht verunreinigten Oberflächenwassers gem. Hinwei-

se Nr. 2 gewährleistet sein muss. 

Geschosszahl 

Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 & 2 NBauO ist ein Vollgeschoss ein Geschoss, das über mindestens der Hälfte 

seiner Grundfläche eine lichte Höhe von 2,20 m oder mehr hat und dessen Deckenunterseite im Mit-

tel mindestens 1,40 m über der Geländeoberkante liegt.  

Hinsichtlich der Geschosszahl bleibt - konform mit der Festsetzung des ursprünglichen Bebauungs-

planes - die Zahl von maximal zwei Vollgeschossen erlaubt, so dass sich die neuen Gebäude - im Zu-

sammenhang mit der maximal zulässigen Trauf- und Firsthöhe - an der vorhandenen Bebauung ori-

entieren und sich somit angemessen in das umgebende dörfliche Bild einfügen können.  

In Verbindung mit der zulässigen Höhenentwicklung ermöglicht diese Vorgabe einerseits die Errich-

tung zweigeschossiger Wohngebäude mit flacher Dachneigung, die sich insbesondere aus energeti-

scher Sicht, aber auch aus gestalterischen Gründen, als zeitgemäß erweisen. Andererseits sind auch 

eingeschossige Gebäude mit der Ausbildung von einem sogenannten Staffelgeschoss bzw. einem 

ausgebauten Dachgeschoss unter Beachtung der Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen und der 

Maßgaben gemäß § 2 Abs. 6 und 7 NBauO möglich. 

Geschossflächenzahl  

Als weiteres Maß der baulichen Nutzung wird im gesamten Plangebiet die Geschossflächenzahl fest-

gesetzt. Die Geschossflächenzahl (GFZ) im Sinne des § 20 Abs. 2 BauNVO gibt an, wie viel Quadratme-

ter Geschossfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 zulässig sind.  

Gegenüber der im ursprünglichen Bebauungsplan vorgegebenen maximalen GFZ von 0,5 wird nun-

mehr im Baufeld des Allgemeinen Wohngebietes eine Erhöhung auf 0,6 ermöglicht. Dieses erfolgt 

konform zur Steigerung der GRZ und der beabsichtigten erhöhten baulichen Ausnutzung des in-

nerörtlichen Baugebietes. Der im Plangebiet maximal zulässige Faktor ist zudem an der Überbaubar-

keit im südöstlich anschließenden Baugebiet Össelkämpe – 1. Änderung orientiert, die hier durch die 

maximal zulässige GRZ von 0,3 bei einer möglichen zweigeschossigen Bebauung entsprechend reg-
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lementiert ist. Insgesamt bleibt die zulässige GFZ weiterhin deutlich unterhalb der gem. § 17 Abs. 1 

BauNVO zulässigen Höchstgrenze von 1,2, so dass die bauliche Verdichtung auch unter diesem As-

pekt eingeschränkt bleibt. 

Da bei einer Zweigeschossigkeit folglich keine Verdoppelung der nach der GRZ überbaubaren Grund-

fläche ermöglicht wird, wird sich in diesen Fällen eine kompakte Bauweise ergeben. Die so entlastete 

max. zulässige Grundflächenzahl kann in diesen Fällen für die Errichtung der Nebenanlagen genutzt 

werden oder aber grundsätzlich zu einer verringerten Überbauung bzw. Versiegelung führen. 

Höhen baulicher Anlagen - Firsthöhe 

Gem. § 16 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO werden im Änderungsbereich die maximale Firsthöhe und die maxi-

male Traufhöhe der baulichen Anlagen festgesetzt, um die Einpassung in die umgebenden Baustruk-

turen zu gewährleisten bzw. um ein höhenmäßiges Ausbrechen der neuen Gebäude zu vermeiden. 

Die Firsthöhe als lotrecht ermitteltes Maß zwischen dem obersten Firstpunkt bzw. dem höchsten 

Punkt des Gebäudes und dem höchsten Punkt der fertig ausgebauten Straßenoberfläche in der Mitte 

des das jeweilige Grundstück erschließenden Straßenraumes beträgt max. 9,0 m (vgl. Textliche Fest-

setzungen Nr. 2).  

Höhe baulicher Anlagen - Traufhöhe 

Durch die Festlegung der maximalen Traufhöhe wird die Höhe der traufseitigen Wandflächen be-

schränkt, die sich im Plangebiet an der städtebaulich prägenden Bebauung des alten Dorfes orientie-

ren soll. Die Traufhöhe wird als lotrechtes Maß zwischen dem Schnittpunkt der Außenwand mit der 

Oberseite der Dacheindeckung und dem höchsten Punkt der fertig ausgebauten Straßenoberfläche in 

der Mitte des das jeweilige Grundstück erschließenden Straßenraumes gem. § 18 Abs. 1 BauNVO 

ermittelt. Die Traufhöhe wird auf max. 6,3 m beschränkt (vgl. Textliche Festsetzungen Nr. 2).  

Für technische Anlagen wie Schornsteine oder Solaranlagen wird eine Überschreitung der festgesetz-

ten maximalen Gebäudehöhen ermöglicht. Um übermäßige Abweichungen von der städtebaulichen 

Struktur zu vermeiden, ist die jeweilige Anlage in der Dachfläche gegenüber der Fassadenkante um 

das Maß ihrer Höhe zurückzuversetzen (vgl. Textliche Festsetzungen Nr. 2).  

 

6.3 Bauweise 

Die Bauweise beschreibt die Anordnung der Gebäude in Bezug zu ihren Nachbargrundstücken. Eine 

offene Bauweise wird entsprechend dem § 5 NBauO durch den einzuhaltenden seitlichen Grenzab-

stand zu den Nachbargrundstücken definiert. Wie im ursprünglichen Bebauungsplan wird für das 

Baufeld des Allgemeinen Wohngebietes innerhalb der Änderungsfläche die offene Bauweise gem. 

§ 22 Abs. 1 BauGB festgesetzt, womit der Anordnung der Gebäude auf den umliegenden bebauten 

Grundstücken entsprochen wird.  

Um die gesteigerte Nachfrage nach kleineren Wohnungen zu bedienen und z.B. Mehrfamilienhäuser 

mit unterschiedlichen großen Wohnangeboten zu ermöglichen, wird die Bauweise nicht auf Einzel- 

und Doppelhäuser begrenzt. Unter dieser Vorgabe wird auch die Anzahl der pro Grundstück zulässi-

gen Wohneinheiten nicht beschränkt. Mit der im Plangebiet zulässigen Grundflächenzahl sowie der 

maximalen Höhenentwicklung wird die offene Bauweise zu einer Entwicklung führen, die sich städ-

tebaulich als angepasst zur bestehenden baulichen Struktur in der Umgebung zeigt.  
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6.4 Baugrenze  

Mit der Festsetzung der Baugrenzen gem. § 23 Abs. 1 BauNVO wird einerseits auf allen Grundstücken 

des Plangebietes ein Mindestabstand der Hauptbaukörper zur Begrenzungslinie der öffentlichen Ver-

kehrsflächen bzw. zu den umliegenden Grundstücken gewährleistet.  

Die Abstände zu angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen und zu den umgebenden Grundstücken 

werden aus den ursprünglichen Bebauungsplan übernommen und auf das aus städtebaulichen Grün-

den erforderliche Mindestmaß von 3,0 m beschränkt. Soweit diese Vorzonen nicht für Zufahrten oder 

Zugänge benötigt werden, bieten sie Raum für eine angemessene Gestaltung der Grundstücke ge-

genüber dem öffentlichen Raum oder für eine Abschirmung gegenüber den benachbarten Grundstü-

cken.  

 

6.5  Textliche Festsetzungen 

1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind die nachfolgend aufgeführten Nutzungen gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 

BauNVO (der Versorgung des Gebietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften) sowie die 

ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gem. § 4 Abs. 3 Nrn. 4 und 5 BauNVO (Gartenbaubetriebe und 

Tankstellen) nicht zulässig. 

2  Im Allgemeinen Wohngebiet beträgt die zulässige Firsthöhe als lotrecht ermitteltes Maß zwischen 

dem obersten Firstpunkt und dem Bezugspunkt max. 9,0 m.  

Die Traufhöhe - Bemessungspunkt ist die Oberkante der Dachkonstruktion - darf im Allgemeinen 

Wohngebiet ausgehend vom Bezugspunkt max. 6,3 m betragen.  

Der Bezugspunkt wird gebildet als lotrecht ermitteltes Maß zwischen dem entsprechenden Bauteil in 

der Mitte des jeweiligen Gebäudes auf der dem erschließenden Straßenraum zugewandten Seite und 

dem höchsten Punkt der geplanten bzw. fertig ausgebauten Straßenoberfläche des erschließenden 

Straßenraumes. 

Für technische Anlagen wie z.B. Klima- und Lüftungseinrichtungen, Schornsteine etc. sowie für Anla-

gen zur Nutzung regenerativer Energien ist eine Überschreitung der maximalen Gebäudehöhe zuläs-

sig. 

3 Die Grundflächenzahl darf gem. der in § 19 Abs. 4 Nr. 1 und 2 BauNVO bezeichneten Anlagen um 

den maximal möglichen Faktor von 50 % überschritten werden. 

 

7 Hinweise 

1 Bei Bodeneingriffen können archäologische Denkmale auftreten, die der Unteren Denkmalschutz-

behörde oder dem Kreisarchäologen gemeldet werden müssen (§ 14 Abs. 1 Niedersächsisches 

Denkmalschutzgesetz - NDSchG -). Auftretende Funde und Befunde sind dabei zu sichern, die Fund-

stelle unverändert zu lassen und vor Schaden zu schützen (§ 14 Abs. 2 NDSchG). 
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2. Das auf den neu bebauten bzw. neu versiegelten Flächen anfallende Oberflächenwasser ist auf den 

jeweiligen privaten Grundstücken zu versickern. Für die Auslegung der dezentralen Versickerungsein-

richtungen sollten die Baugrundeigentümer ein entsprechendes Baugrundgutachten durchführen, 

damit gesicherte Annahmen für die Bestimmung der Versickerungsleistung vorliegen. Hinweise für 

die Herstellung von Versickerungsanlagen sind entsprechend der DWA-A 138 einzuhalten.  

3 Eine Nutzung von Erdwärme mit einer Erdwärmesonde ist im Plangebiet nur bedingt möglich und 

bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch die Untere Wasserbehörde des Landkreises Gifhorn. 

Eine Nutzung durch Erdwärmekollektoren bedarf ebenso der wasserrechtlichen Zustimmung; ggfs. im 

Einzelfall auch einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Bei ortsnaher Konzentration der Vorhaben ent-

scheidet die Untere Wasserbehörde über die Zulässigkeit. 

4 Eine Gehölzentfernung muss im Zeitraum vom 01.11. bis zum 28./29.02. erfolgen. Vor der Fällung 

sind die entsprechenden Gehölze durch einen Fachgutachter auf Habitatpotentiale zu prüfen. Bei 

entsprechendem Vorkommen ist der dauerhafte Verlust pro Baum durch mindestens einen Ersatzle-

bensraum für höhlenbrütende Vogelarten oder für Fledermäuse auszugleichen. 

5 Die Baufeldfreimachung sollte im Zeitraum vom 01.09. bis zum 28./29.02. erfolgen, wobei eine 

kontinuierliche Fortsetzung zu gewährleisten ist. Sofern die Baumaßnahme nicht innerhalb des ge-

nannten Zeitraumes erfolgen kann, ist die Fläche in diesem Zeitraum umzubrechen und anschließend 

bis zum Baubeginn durch wiederholtes Umbrechen schwarz zu halten, um eine Ansiedlung von Brut-

vögeln zu vermeiden. 

6 Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind, soweit sie nicht von Zuwegungen, Stellplätzen, 

Garagen bzw. Carports oder Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO in Anspruch genommen werden, als 

Vegetationsflächen z.B. mit Ziersträuchern oder als Rasenflächen zu gestalten und zu unterhalten. 

Die Anlage geschotterter Gartenflächen und von Kunstrasenflächen ist nicht zulässig. 

7 Sollen zur Herstellung eines tragfähigen Baugrundes (z. B. Baugrundverbesserung für Gebäude 

und Straßen) oder zur Geländeauffüllung Boden- oder Recyclingmaterialien (z. B. Boden von anderen 

Standorten, Schlacke etc.) aufgebracht werden, ist vorab sicherzustellen, dass von diesen Materialien 

keine Gefährdung für das Grundwasser und den Boden ausgeht. Hierbei sind die Anforderungen der 

Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) Mitteilung 20 und Technische Regel (TR) Boden zu beach-

ten. Zur Beurteilung für den Einbau von ortsfremden Materialien sind u. a. die Kenntnis über das 

Vorhandensein von Grund- oder Schichtenwasser sowie über den Grundwasserstand erforderlich. 

Diese Angaben sind über ein Bodengutachten zu ermitteln. Maßnahmen zur Baugrundverbesserung 

durch Bodenaustausch / Bodenauffüllung mit ortsfremden Materialien dürfen daher erst nach Zu-

stimmung der Unteren Bodenschutzbehörde vorgenommen werden. 

8 Durch das Passieren von landwirtschaftlichen Fahrzeugen und durch die Bewirtschaftung der land-

wirtschaftlichen Flächen im Nahbereich können im Plangebiet Immissionen (Lärm, Stäube, Gerüche) 

hervorgerufen werden, die als ortsüblich und damit als tolerierbar einzustufen sind. 

9 Hinsichtlich der von dem Verkehr auf der B 4 auch im Zuge der zukünftigen Ortsumgehung mög-

licherweise ausgelösten Immissionen im Plangebiet (Lärm, Staub, Gase oder Erschütterungen) kön-

nen keine Ersatzansprüche gegenüber dem Bund geltend gemacht werden können. 
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8 Örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung 

Rechtsgrundlagen, Sinn und Zweck 

Die Gemeinden können durch die Festlegung Örtlicher Bauvorschriften für Teile ihres Gemeinde-

gebietes bestimmte städtebauliche und baugestalterische Absichten bewirken. Als Rechtsgrundlage 

dient hierfür der § 84 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO). Örtliche Bauvorschriften werden 

als Satzung im übertragenen Wirkungskreis erlassen. Nach § 84 Abs. 4 NBauO gelten die Vorschriften 

für das Verfahren bei der Aufstellung von Bebauungsplänen entsprechend. Unbedingt zu beachten ist 

das Gebot des geringstmöglichen Eingriffs, das Verhältnismäßigkeitsprinzip, die Kunstfreiheitsgaran-

tie nach Art 5 Abs. 3 GG und das Eigentumsrecht nach Art. 14 GG. Danach gelten Gestaltungsvor-

schriften nur dann, wenn sie auf sachgerechten Erwägungen beruhen, die Interessen der Eigentümer 

angemessen berücksichtigen, dem Bauherrn und Entwurfsverfasser einen nennenswerten Spielraum 

für die eigene individuelle Gestaltung überlassen und nicht zu völliger Gleichförmigkeit führen. 

Begründung der Örtlichen Bauvorschrift  

Die Qualität von Wohnquartieren resultiert grundsätzlich aus einer angemessenen Homogenität in 

Gestaltungsfragen. Dem entgegen ist eine wachsende Vielfalt von Angeboten im Bausektor festzu-

stellen, die den privaten Bauherren nahezu jede individuelle Gestaltungsidee ermöglichen. Hinzu 

kommen Anforderungen, die aus ökologischer Sicht heutzutage an Gebäude gestellt werden, was z.B. 

die Nutzung der Solarenergie angeht. Dies wirkt sich auch auf die Dachneigung und Gebäudestellung 

aus. 

Deshalb und mit Blick auf die Lage des neuen Baugebietes in einem eher heterogen geprägten bauli-

chen Umfeld, leitet sich für die geplante Bebauung im Wohngebiet lediglich ein relativ grober gestal-

terischer Rahmen ab, der extreme Abweichungen bei den einzelnen Gestaltungselementen aus-

schließen soll, jedoch gleichzeitig eine individuelle Gestaltung der Gebäude ermöglicht.  

Die geplante ergänzende Wohnbebauung im Planungsgebiet soll sich harmonisch in das bestehende 

Erscheinungsbild einfügen. Die Umgebung ist vor allem durch die in den vergangenen 25 Jahren er-

gänzend entstandene Wohnbebauung geprägt, die ganz überwiegend aus eingeschossigen Einfamili-

enhäusern mit einem steilen, oftmals ausgebauten Dachgeschoss besteht. 

Die Harmonie des Ortsbildes begründet sich insbesondere auf die weitgehend einheitliche Höhe be-

nachbarter Hauptgebäude gleichen Entstehungszeitraumes. Kein Gebäude soll höhenmäßig wie ge-

stalterisch „ausbrechen“ oder ortsbildprägende Bereiche in ihrer Ansicht abschwächen. Die Ausbil-

dung von höheren, über die übrige Bebauung herausragenden Bauten ist nur Gebäuden mit beson-

derer Bedeutung im Altdorf vorbehalten. Andernfalls werden durch die Bebauung falsche Akzente im 

Ortsbild und in seiner landschaftlichen Ausprägung gesetzt. Entsprechende Vorgaben zur Höhenent-

wicklung sind in den Textlichen Festsetzungen Nr. 2 verankert. 

Die Größe und Form der Dächer nach althergebrachter Tradition tragen in erheblichem Maße zur 

Harmonie der Erscheinung bei. Für die ausgewogene Gesamterscheinung des Ortes ist seine Dach-

landschaft von besonderer Bedeutung. Dabei sind sowohl für das alte Dorf wie auch für die jüngeren 

baulichen Ergänzungen in Rötgesbüttel das steile Satteldach sowie das steile Walm- bzw. Krüppel-

walmdach charakteristisch, die somit auch der Dachstruktur im Plangebiet zu Grunde gelegt werden. 
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Damit verbindet sich die Forderung nach einer Mindestdachneigung, um die Dachflächen wahr-

nehmbar an der im Umfeld vorhandenen Dachlandschaft zu orientieren. 

Aus diesem Grunde sollten mit geneigten Dächern konzipierte Neubauten als Hauptgebäude im Be-

reich des Baugebietes eine Dachneigung von 25° nicht unterschreiten. Kleine Anbauten (Vordächer, 

Terrassenüberdachungen etc.) fallen nicht unter diese Vorgabe; Nebengebäude (Gartenhäuser, Re-

misen etc.) sowie Garagen, Carports werden als untergeordnet wahrnehmbare Gebäude ebenfalls 

von der gestalterischen Vorgabe ausgenommen. 

Als typisch für die Region war die Dacheindeckung der traditionellen Bebauung des alten Ortskernes 

seit Mitte des 19. Jh. ganz überwiegend durch den Einsatz von naturroten Tonziegeln geprägt. Durch 

das vielfach unreflektierte Aufgreifen andersartiger Eindeckungen wurde diese einheitliche Prägung 

bei etwa ab Mitte des 20 Jh. vorgenommenen Erneuerungsmaßnahmen oder baulichen Ergänzungen 

verändert. Wie in den anderen neu entstandenen jüngeren Siedlungsgebieten am Ortsrand wurden 

im zunehmenden Maße auch im baulichen Umfeld flachere Dachneigungen verbunden mit anthrazit-

farbenen Betondachsteinen verwendet.  

Bis auf den Schornstein sind alle Teile des Daches im Helligkeitswert der Dachdeckung gehalten. Die 

Deckungsmaterialien sollten kleinformatig sein; zudem sollten sie auf der Dachfläche eine Struktur 

durch Schattenwurf bewirken. Bisher sind glänzende Eindeckungsmaterialien (Engoben oder glasierte 

Ziegel) im Ortskern nur in Einzelfällen verwendet worden. Die Dachlandschaft des Dorfes wird bis 

heute durch naturbelassene oder matt eingefärbte Materialien geprägt. Um auch diesen Aspekt der 

einheitlichen Gesamtwirkung aufrechtzuerhalten, ist die Verwendung von glänzenden Materialien 

nicht zulässig.  

Ein Dachziegel ist dann als glänzend zu bezeichnen, wenn er mit einer Glasur oder einer Glanzengobe 

behandelt wurde. Diese Behandlung erfolgt, wenn der Dachziegel einen anderen Farbton als den 

natürlichen erhalten soll oder eine andere Oberflächenbeschichtung gewünscht ist. Damit verbinden 

sich allerdings Effekte, die nicht im Einklang mit der Erhaltung der traditionell geprägten Dachland-

schaft stehen: So erweckt ein mit glänzend engobierten Dachziegeln gedecktes Dach stets den Ein-

druck eines nassen Daches, das aufgrund seiner Beschichtungen zudem zu ortsuntypischen Reflexio-

nen führt und dadurch Irritationen beim Betrachter auslösen kann. In Fällen, in denen die Definition 

einer als glänzend empfundenen Oberfläche nicht zweifelsfrei möglich ist, muss ggfs. eine Vorlage bei 

der Bauaufsicht des Landkreises erfolgen, wo dann über die Zulässigkeit entschieden wird. Das wäre 

auch bei genehmigungsfreien Bauvorhaben zu berücksichtigen.  

Das aktuelle Gebäudeenergiegesetz (GEG) gibt vor, dass bei neuen Wohnbauten der Bedarf für Wär-

me- und Kälteenergie anteilig zu 15 % durch erneuerbare Energien gedeckt werden muss. Ab 2024 

wird sich dieser Anteil auf 65 % erhöhen. Entsprechend sind im neuen Baugebiet Solarkollektoren 

sowie Photovoltaik-Anlagen zulässig. Um dabei die gestalterisch prägende Dachstruktur zu wahren, 

sollten entsprechend auf der Dacheindeckung installierte Anlagen einen Abstand von mind. 50 cm zu 

den Rändern der Dachfläche aufweisen. 

Die konkreten Regelungen betreffen mit dem Dach nur das markanteste Bauteil der im Baugebiet 

neu erwartenden Gebäude. Alle anderen sind zur Interpretation freigegeben, sofern dadurch nicht 

das Ortsbild verunstaltet wird. Unter Wahrung der Grundsätze einer geordneten städtebaulichen 
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Entwicklung bestehen im Rahmen dieser Bauvorschrift damit weitreichende Variationsmöglichkeiten, 

den unterschiedlichen Gestaltungswünschen der Bauherren Rechnung zu tragen. 

§ 1 Gesetzesgrundlage und Geltungsbereich  

Die Gesetzesgrundlage für die Örtliche Bauvorschrift ist der § 84 Abs. 3 NBauO i.V. mit § 9 Abs. 4 

BauGB. Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschrift umfasst die Fläche des Allgemeinen Wohn-

gebietes des Bebauungsplanes Ochsenberg-Masch II – 2. Änderung in der Gemeinde Rötgesbüttel. 

Die genaue Begrenzung des Geltungsbereiches ist aus der Planzeichnung ersichtlich. 

§ 2 Gestaltung des Daches 

2.1 Dächer über Hauptgebäuden sind mit Neigungen von min. 25° zulässig.  

2.2 Als Dachform sind das Sattel-, das Walm- und das Krüppelwalmdach zulässig.  

2.3 Für alle Dachflächen sind nur nicht glänzende Dachdeckungen aus gebrannten Ton und Beton 

zulässig. 

2.4 Die Dacheindeckungsmaterialien als Tonziegel und Betondachsteine sind in der Farbgebung rot 

sowie graufarben (gem. RAL Farbtönen 2001, 2002 3000, 3001, 3002, 3003, 3009, 3011, 3013, 3016, 

7015, 7016, 7021, 7024, 7026) des RAL-Farbregisters 840 HR und Mischungen der genannten Farbtö-

ne zu verwenden.  

2.5 Dächer über Nebengebäuden (gem. § 14 BauNVO), Wintergärten, Eingangsvorbauten, Terrassen-

überdachungen, Garagen (Carports) sowie Flachdächer sind von den unter 2.1 – 2.4 getroffenen Re-

gelungen ausgenommen. 

2.6 Anlagen zur aktiven / passiven Energiegewinnung sind unabhängig von den gestalterischen Vor-

gaben gem. Nr. 2.4 zulässig. 

§ 3 Ordnungswidrigkeiten  

Nach dem § 80 Abs. 3 NBauO handelt ordnungswidrig, wer der Örtlichen Bauvorschrift zuwiderhan-

delt. Es wird darauf verwiesen, dass als Bauherr, Entwurfsverfasser oder Unternehmer der zuwider-

handelt, der vorsätzlich oder fahrlässig einer der unter §§ 2 bis 4 genannten Bestimmungen der Örtli-

chen Bauvorschrift für das Gebiet des Bebauungsplanes Ochsenberg-Masch II – 2. Änderung, Ge-

meinde Rötgesbüttel, entgegenhandelt. Dafür kann ein Bußgeld verhängt werden. 

 

9 Ver- und Entsorgung  

Wärmeversorgung 

Der Anschluss der Rötgesbütteler Ortslage an das zentrale Gasversorgungsnetz besteht über den 

Träger LSW Energie GmbH in Wolfsburg und wird für das Plangebiet über die Straßenräume Wiesen-

weg und Masch herangeführt.  

Im Zeichen des Klimawandels und der Energiewende werden zukünftig vor allem Luft-, Erd- oder 

Wasserwärmepumpen zum Betrieb der Heizung und zur Bereitstellung von Warmwasser (sowie zur 

Kühlung der Gebäude) installiert. Dabei sollten vorgesehene Außenstandorte hinsichtlich ihrer Be-
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triebsgeräusche einer gutachterlichen Prüfung unterzogen werden, um unangemessen hohe Immis-

sionsbelastungen an schutzbedürftigen Räumen in der Umgebung als maßgebliche Immissionsorte 

nach der TA Lärm zu vermeiden.  

Die Nutzung von Erdwärme ist bei der Nutzungsform Erdwärmesonde in diesem Gebiet nur bedingt 

zulässig. Hierfür ist eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die Untere Wasserbehörde erforderlich. 

Eine Nutzung durch Erdwärmekollektoren bedarf der wasserrechtlichen Zustimmung; ggfs. im Einzel-

fall auch einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Dabei ist zu beachten, dass Erdwärme nicht in unbe-

grenztem Ausmaß zur Verfügung steht. Bei ortsnaher Konzentration der Vorhaben entscheidet die 

Untere Wasserbehörde über die Zulässigkeit. Informationen zur Nutzung von Erdwärme in Nieder-

sachsen sind unter https://www.lbeg.niedersachsen.de/ztg_download/veranstaltungskalender-

121278.html zu finden. 

Stromversorgung  

Die Stromversorgung erfolgt über die LSW Energie GmbH in Wolfsburg. Die Verkabelung verläuft 

üblicherweise unterirdisch und kann über die Straßenräume Wiesenweg und Masch in das Plangebiet 

geführt werden.  

Wasserversorgung  

Die Wasserversorgung erfolgt über den Wasserverband Gifhorn. Der bauliche Bestand auf den um-

gebenden Grundstücken ist durch die Straßen Wiesenweg und Masch an die örtliche Wasserversor-

gung angeschlossen. Für die Erschließung der Bauvorhaben sind entsprechende Anträge beim Was-

serverband Gifhorn einzureichen. 

Löschwasserversorgung  

Die Löschwasserbereitstellung durch den Wasserverband Gifhorn wird im Plangebiet durch die 

Trinkwasserleitungen im Verlauf der Straßenräume Wiesenweg und Masch gewährleistet.  

Gemäß den geltenden Vorschriften (DVGW-Arbeitsblatt W 405) muss dabei eine Löschwassermenge 

von 48 m³ / h über die Dauer von 2 Stunden im Löschbereich gewährleistet werden. Dabei ist zu be-

achten, dass die Bemessung einer Inanspruchnahme von Feuerlöschwasser aus dem öffentlichen 

Trinkwasserrohrnetz von der Leistungsfähigkeit des derzeitigen Rohrnetzzustandes sowie der jeweili-

gen Versorgungssituation abhängig ist.  

Kann der Bedarf nicht durch die öffentliche Wasserversorgung (Hydrantennetz) oder unerschöpfliche 

Wasserquellen zur Verfügung gestellt werden, ist der Löschwasserbedarf über unabhängige Lösch-

wasserentnahmestellen (z.B. Löschwasserbrunnen, Löschwasserteiche, etc.) sicherzustellen. Die 

Wasserentnahmestellen dürfen nicht weiter als 300 m vom jeweiligen Objekt entfernt sein. Die erste 

Löschwasserentnahmestelle sollte nicht weiter als 75 m Lauflinie von den entsprechenden Gebäuden 

entfernt sein. Der tatsächliche Löschwasserbedarf und die Lage der Löschwasserentnahmestellen 

sind mit dem Gemeindebrandmeister festzulegen. 

Liegen Gebäude mehr als 50 m von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt oder liegt die oberste 

Wandöffnung oder sonstige Stellen, die zum Anleitern bestimmt sind, mehr als 8 m über der Gelän-

deoberfläche, sind befestigte Zu - und Durchfahrten erforderlich und entsprechende Wendemöglich-

keiten (Wendehammer) für Feuerwehrfahrzeuge mit einer Achslast von bis zu 10 t und einem zuläs-

sigen Gesamtgewicht bis zu 16 t vorzusehen (§ 1 DVO-NBauO). 

https://www.lbeg.niedersachsen.de/ztg_download/veranstaltungs-kalender-121278.html
https://www.lbeg.niedersachsen.de/ztg_download/veranstaltungs-kalender-121278.html
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Zu allen Grundstücken und Gebäuden sollte eine Zufahrt für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge in 

einer Breite von mindestens 3,00 m vorgesehen werden (§ 4 NBauO in Verbindung mit §§ 1 und 2 

DVO-NBauO und der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr). 

Abwasserbeseitigung  

Das häusliche Schmutzwasser der neu entstehenden Haushalte ist in die Ortskanalisation einzuleiten. 

Dazu sind entsprechende Anträge auf Abwasserversorgung beim Wasserverband Gifhorn einzu-

reichen. Das anfallende häusliche Schmutzwasser in Rötgesbüttel wird über zentral angeordnete 

Sammelpumpwerke zur Kläranlage Steinhof, Braunschweig gepumpt.  

Oberflächenwasserbeseitigung  

Derzeit wird das im Ort auf der versiegelten Fläche anfallende nicht verunreinigte Oberflächenwasser 

in die in der öffentlichen Verkehrsfläche bestehende Mischwasserkanalisation eingeleitet. Da der 

bisherige Niederschlagswasserabfluss aus der Bestandsfläche in die Kanalisation mit Blick auf eine 

mögliche Überlastung aber nicht erhöht werden darf, ist das auf dem jeweiligen Grundstück anfal-

lende Niederschlagswasser vollständig auf dem Grundstück fachgerecht zur Versickerung zu bringen. 

Hinweise zur Herstellung der Versickerungsanlagen sind gem. der DWA-A 138 einzuhalten.  

Telekommunikation 

Die telekommunikationstechnische Versorgung des Planbereiches ist durch die Deutsche Glasfaser 

Holding gegeben. Die Kabelschutzanweisung der Deutsche Glasfaser Holding ist zu beachten. 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom sowie der Vodafone GmbH, 
deren Bestand und Betrieb zu gewährleisten ist. Die vorhandenen Anlagen sind bei der Bauausfüh-
rung zu schützen bzw. zu sichern sind und dürfen nicht überbaut bzw. vorhandene Überdeckungen 
dürfen nicht verringert werden. 
 
Sollte auf den Grundstücken Anschlüsse für neu zu errichtende Gebäude gewünscht werden, können 

diese über den Bauherren-Service der Telekom realisiert werden (www.telekom.de/hilfe/bauherren 

oder Telefon 0800 33 01903). 

Abfallbeseitigung 

Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Abfallwirtschaftsbetrieb Remondis und wird für das Plange-

biet im Zuge der Straßenräume Wiesenweg und Masch sichergestellt.  

 

http://www.telekom.de/hilfe/bauherren
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10 Maßnahmen zur Verwirklichung 

Bodenordnung 

Ein Umlegungsverfahren im Sinne von § 45 ff BauBG ist nicht erforderlich.  

Erschließung 

Die Änderungsfläche und die hier geplanten Bauvorhaben befinden sich in privatem Eigentum und 

müssen vom jeweiligen Bauherrn in eigener Verantwortung an den erschließenden Straßenraum 

(Masch oder Wiesenweg) angeschlossen werden. Für die Gemeinde Rötgesbüttel ergibt sich dadurch 

kein baulicher Handlungsansatz und damit auch keine Kostenübernahme.  

Sollen zur Herstellung eines tragfähigen Baugrundes (z. B. Baugrundverbesserung für Gebäude und 

Straßen) oder zur Geländeauffüllung Boden- oder Recyclingmaterialien (z. B. Boden von anderen 

Standorten, Schlacke etc.) aufgebracht werden, ist vorab sicherzustellen, dass von diesen Materialien 

keine Gefährdung für das Grundwasser und den Boden ausgeht. Hierbei sind die Anforderungen der 

Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) Mitteilung 20 und Technische Regel (TR) Boden zu beach-

ten. Zur Beurteilung für den Einbau von ortsfremden Materialien sind u. a. die Kenntnis über das 

Vorhandensein von Grund- oder Schichtenwasser sowie über den Grundwasserstand erforderlich. 

Diese Angaben sind über ein Bodengutachten zu ermitteln. Maßnahmen zur Baugrundverbesserung 

durch Bodenaustausch / Bodenauffüllung mit ortsfremden Materialien dürfen daher erst nach Zu-

stimmung der Unteren Bodenschutzbehörde vorgenommen werden. 

Am 01.08.2023 tritt die sog. Mantelverordnung (Artikelgesetz) des Bundes in Kraft. In der darin 

angepassten Bundes-Bodenschutzverordnung soll eine Bodenkundliche Baubegleitung 

bodenschutzrelevante Aspekte bei Baumaßnahmen umfassend berücksichtigen und Eingriffe in den 

Boden minimieren. Nähere Informationen zum Bodenschutz beim Bauen finden sich auch im 

entsprechenden Leitfaden für den behördlichen Vollzug in Niedersachsen (GeoBerichte 28). Der 

Leitfaden gibt Hinweise zu den verfügbaren bodenkundlichen Vorinformationen in Niedersachsen, 

den Zielen, Aufgaben, Anforderungen und Werkzeugen der Bodenkundlichen Baubegleitung und 

beinhaltet ein Muster-Aufgabenheft mit Checkliste. Darüber hinaus bietet die Länder-

arbeitsgemeinschaft Boden „LABO“ ständig aktualisierte Leitfäden wie zum Thema Bodenschutz und 

Umweltprüfung i.V. mit dem BauGB.“ 

Bauvorhaben 

Hinsichtlich der Kellerabdichtung ist bei erdberührenden Teilen und Bauwerken mit erhöhtem Si-

ckerwasseranfall zu rechnen. Daher ist die technische Ausführung der Dichtungsart und der Dich-

tungsarbeiten nach DIN 18195-T6 (Abdichtungen für aufstauendes Sickerwasser) auszuführen. (Die 

Abdichtung muss eine geschlossene Wanne bilden!). Bei zusätzlichem Einbau von Kellerdränagen ist 

das Einleiten von Grund- bzw. Dränagewasser in die Abwasseranlage grundsätzlich (siehe Allgemeine 

Entsorgungsbedingungen für die Abwasserbeseitigung des Wasserverbandes Gifhorn - AEB § 7 Abs. 

3b) nicht erlaubt 
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11 Beschluss- und Bekanntmachungsdaten 

Der Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde vom der Gemeinderat am 29.06.2023 

gefasst und ortsüblich bekanntgemacht nach § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB am 12.10.2020. 

Ebenfalls am 29.06.2023 beschloss der Gemeinderat, das Verfahren gem. § 13a BauGB durchzufüh-

ren und stimmte dem Entwurf für die Verfahren gem. § 3 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 2 BauGB zu. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Träger öffentlicher 

Belange, der Behörden und der Nachbargemeinden gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte im Zeitraum vom 

14.07. – 14.08.2023. 

Der Abwägung der Stellungnahmen und den entsprechenden Änderungen des Planentwurfes und 

seiner Begründung wurde vom Rat der Gemeinde Rötgesbüttel am 24.08.2023 zugestimmt. Am glei-

chen Tage hat der Gemeinderat die 2. Änderung des Bebauungsplanes Ochsenberg-Masch II be-

schlossen. 

Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 29.09.2023 im Amtsblatt Nr. 10 vom Landkreis Gifhorn. 

Damit ist diese Änderung in Kraft getreten. 

Rötgesbüttel, den 04.10.2023 

 

gez. Schölkmann 

_________________________________________ 

Bürgermeister      Siegel 

 


